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Bundesratsbeschluss 
über die Allgemeinverbindlicherklärung 
des Gesamtarbeitsvertrages für den Bereich 
der privaten Sicherheitsdienstleistungen 

vom 17. Juni 2014 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf Artikel 7 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 28. September 19561 über 
die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen, 

beschliesst: 

Art. 1 
Die in der Beilage wiedergegebenen Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages 
(GAV) vom September 2013 für den Bereich der privaten Sicherheitsdienstleistun-
gen werden allgemeinverbindlich erklärt2. 

Art. 2 
1 Die Allgemeinverbindlicherklärung wird für die ganze Schweiz ausgesprochen. 
2 Die allgemeinverbindlich erklärten Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages 
(GAV) gelten für alle Arbeitgeber mit Betrieben oder Betriebsteilen, welche private 
Sicherheitsdienstleistungen erbringen und insgesamt mindestens 10 Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer (inklusive nicht der Allgemeinverbindlicherklärung unter-
stellte Beschäftigte) beschäftigen, und ihre operativen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die in den folgenden Bereichen tätig sind: Bewachung, Objekt- und 
Personenschutz, Dienste in Alarmzentralen, Flughafensicherheit (Personen- oder 
Gepäckkontrolle), Geldtransport – CIT (Cash In Transit), Werttransport (Uhren, 
Schmuck und Edelmetalle, ohne Geldverarbeitung), Anlassdienste (Eintrittskontrol-
len und Kassendienste), Sicherheitsassistenzdienste (sog. Steward-Services) und 
Verkehrsdienste (Überwachung ruhender Verkehr und Verkehrsregelung). 
3 Ausgenommen sind Direktoren und Direktorinnen, administratives und nicht 
operatives Personal. 

Art. 3 

Über den Einzug und die Verwendung der Vollzugskostenbeiträge (Art. 6) sind der 
Direktion für Arbeit des SECO alljährlich eine Abrechnung sowie das Budget für 
die nächste Geschäftsperiode zuzustellen. Der Abrechnung ist überdies der Bericht 
einer unabhängigen Revisionsstelle beizulegen. Die Führung der entsprechenden 

  

  
1 SR 221.215.311 
2 Separatabzüge der Allgemeinverbindlicherklärung können beim BBL,  

Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern, bezogen werden. 
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Kassen muss nach den von der Direktion für Arbeit aufgestellten Grundsätzen 
erfolgen und muss über das Ende der Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) hinaus 
fortgesetzt werden, soweit es die Erledigung pendenter oder anderer Fälle erfordert, 
die in die Geltungszeit der AVE fallen. Die Direktion für Arbeit kann weitere Aus-
künfte und Unterlagen zur Einsichtnahme verlangen sowie auf Kosten der Vertrags-
parteien Überprüfungen vornehmen lassen. 

Art. 4 
Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2014 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2016. 

17. Juni 2014 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

 Der Bundespräsident: Didier Burkhalter 
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova 

 


